
VORSTEHERVERFÜGUNG
mit Wirksamkeit ab 10.08.2023

Öffnungszeiten
1. Amtsstunden: 07:30 Uhr bis 15:30 Uhr

2. Parteienverkehr: Dienstag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Mittwoch 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Donnerstag 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Der Parteienverkehr hat möglichst im Erdgeschoß, allenfalls im Beratungszimmer oder den

Verhandlungssälen abgewickelt zu werden.

3. Einlaufstelle: Montag bis Freitag von 07:30 Uhr bis 15:30 Uhr

4. Einlaufkasten:
Es ist tunlichst vom Einlaufbriefkasten Gebrauch zu machen. Bitte führen Sie auf der Eingabe

jedenfalls Telefonnummer und/oder e-mail  Adresse an.  Der Einlaufkasten wird regelmäßig,

täglich  jedenfalls  viermal,  zuletzt  um  15:30  Uhr,  entleert,  sodass  sämtliche  Stücke,

insbesondere Rechtsmittel  rechtzeitig eingebracht werden können. Der Postweg ist zudem

jedenfalls  möglich.  Die  Einbringung  über  den  Einlaufkasten  wahrt  jedenfalls  alle  Fristen,

sofern der rechtzeitige Einwurf erfolgt. Für den Fall eines Einwurfes nach 15:30 Uhr gilt die

Eingabe mit dem darauffolgenden Tag als eingebracht.

5. Amtstag: Der Amtstag findet ausschließlich nur nach Voranmeldung grundsätzlich jeweils

am Dienstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr statt. Zum Erhalt eines Termins für den

Amtstag ist  eine  Anmeldung notwendig,  welche unter  der   Telefonnummer:  05 760121-
37730 vereinbart werden kann.

6.  Die  Familienberatung findet jeweils am Dienstag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 11:00
Uhr im Beratungszimmer statt.

Um Wartezeiten zu vermeiden, wird eine Anmeldung empfohlen, welche bereits vorab unter
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der  Telefonnummer:  +43 (0)664-99409439 oder  am Dienstag in der Zeit von 09:00 Uhr bis

11:00 Uhr unter der Telefonnummer: +43 (0)57 60121- 37782 vereinbart werden kann.

7. Auf die Hausordnung vom 04.08.2023 wird hingewiesen.

Bezirksgericht Tamsweg
Tamsweg,  09. August 2023
Mag. Elvira Gonschorowski-Zehetner
Vorsteherin des Bezirksgerichtes Tamsweg

Elektronische Ausfertigung
gemäß § 79 GOG
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